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Von denen edl vest 
hochwolgelehrt, auch ehrnvesst, fürsich�g, 

ersamb und weisen Herrn N. Burgermaister 

Richter und Rath der Sta� Steyr, würdet 

dem ehrenvesten Johann Leonhardt Vogten nach- 

volgente Instruc�on, wie er sich in wehrent 

seines ihme anvertrauten Registraturs Func�on 

verhalten solle, under Gemainer Sta� clienern 

Secret Insigl verfer'gter angehendigt, ye- 

doch will ein ersamber Magistrat Ihro sol- 

cher yederzeit zumündern und zuvermehren 

in alweegen vorbehalten haben. 

Unnd zwahr erstlichen, würdet Ihme Vogten 

e. loblichen Magistrat vorderist Herrn Bur- 

germaister, Herrn Sta�richter, auch dem ge- 

sambten Rath, sonderlichen denen Herrn des al- 

ten und jungen Raths allen gebüerlichen Res- 

pect und erfordern Gehorsamb auf anbevelchen 

zulaisten obligen. 

Anderten aber wirdet fürnemblichen 

zu ainer Registratur alda Gmainer 

Sta� alle gehaimbe Sachen zufünden 

diß erfordert, das er sich in solch sei- 

Instruk�on für den Re-

gistrator Johann Leon-

hard Vogt. 

1. Vogt hat dem Magist-

rat gebührlichen Respekt 

entgegenzubringen und 

das erforderliche Gehor-

sam zu leisten. 

2. Als Registrator unter-

liegt er der Verschwie-

genheit. 
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ner Bedienung alles Vleiß, teglicher Embsigkheiten, 

treu und sonderlich der Verschwigenheit als necessary et 

principalis requisi� befleissen und gebrauchen 

thue. 

So solte auch Dri�ens ihme Vogten ainen oder 

den andern, wehr der auch sein mag ohne Vorwissen 

und Zuelaß eines ers. Magistrats oder Herrn 

Burgermaisters auß der Registratur, es geschehe 

unter was Praetext es wolle, daß geringste hin- 

auszugeben, schri9- oder mündlich zu communicieren 

durch sich selbst, oder andrer lösen oder sehen zu- 

lassen genzlich inhibiert, und er sich dessen aller- 

dings zuentäussern verbunden sein. 

Wie auch Vierten niemandt in die Regis- 

tratur ohne vorgedachten Consens, fürnemb- 

lichen unburgerliche oder sonsten derlai Persohnen 

so von einem ersamben Magistrat nicht dahin 

licensiert, nicht admi'eren auch selbsten khain 

Jung allein, zu Abholl- oder Nachsuchung ain oder 

der andern Sachen aldahin schickhen, in Bedenckh- 

ung auf und bei solchen Fällen o9ermallen 

andere der Sta� schädliche Inconvenien�en 

underlauffen. 

3. Vogt darf ohne Wissen 

des Magistrats oder Bür-

germeisters nichts aus 

der Registratur heraus-

geben oder schri@lich 

oder mündlich beaus-

kun@en. 

4. Ohne Erlaubnis des 

Magistrats darf keine 

Person in die Registratur. 
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Unnd da Fün9ens, etwas mit erfordert 

und anfangs angezogen Consens auß der Re- 

gistratur hinaus gegeben oder abgefordert, 

soll er yedesmall umb ienes was hinaus ge- 

nomben, von dem Empfacher ordentlichen specifi- 

cierten Schein begeren, auch was also hinaus ge- 

geben, eheisten widerumben abgefordert, und 

gegen Zuruckhgebung des Scheins an sein gehöriges 

Orth und Stell, yedesmals widerumben gelegt 

werden. 

Umb weillen gm. Sta� an der Registratur 

und darinnen fündigen briefflichen Instrumenten 

und Acten nicht wenig gelegen, also solle er 

Vogt, Sechstens solch ihme anvertraute Regis- 

tratur und allerhandt brieffliche Urkhundten in 

vleissiger Obsicht und Verwahrung halten, auch 

die Schlüssel niemandt andern, alß ihme selbsten 

anvertrauen damit man sich ainiger Gefahr 

oder Schadens dabei nicht zubefürchten habe. 

So will auch sibentens erfordern, daß die 

fürnembsten Sachen alß da seindt der 

benachbarten Contract und accord Gm.  

Sta� An�quiteten, Freyhaiten, Exemp- 

�ones, Funda�ones der Khürchen und 

armen Heußer, Landtags Sachen und 

5. Falls etwas mit Erlaub-

nis des Magistrats aus 

der Registratur heraus-

gegeben soll, muss Vogt 

vom Empfänger eine 

Qui�ung darüber verlan-

gen. Alles, was auf diese 

Weise ausgegeben 

wurde, muss gegen 

Rückgabe der Qui�ung 

an seinen ursprünglichen 

Ort zurückgelegt wer-

den. 

6. Weil der Stadt viel an 

den Urkunden und Akten 

gelegen ist, soll Vogt die 

ihm anvertraute Regist-

ratur in fleißiger Obhut 

verwahren und die 

Schlüssel niemandem 

geben. 

7. Die wich�gsten Doku-

mente, wie z. B. die Frei-

heiten der Stadt, die Ak-

ten der Armenhäuser 

oder Landtagssachen 

sollen geordnet und ge-

sondert abgelegt wer-

den, damit sie für Ge-

richts- oder Ratszwecke 

rasch gefunden werden 

können. 
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alle andere, so sambentlich alhier außzuwerffen 

unnö'g, und ihme die Underfachung hernach 

schon an die Handt geben würdet, in vleissige 

Obacht dahero gezogen, rubriciert und von anderen 

Sachen an ihre gwisse Stöll separiert werden, 

damit man solche auf yeden erforderten Not- 

fahl sowol von Gricht, alß auch Raths wegen 

zeitlichen und alßbalden zum ersehen zur Handt 

haben und bringen möge. 

Eß solle auch Achtens mehrbesagter Vogt alß 

angehenter Registrator ainiche Original oder an- 

dere Instrumenta und Acta anderstwohin, oder 

an privat Örther, sondern ainig zu Winters Zeiten 

anhaimb in gehaimb zubringen erlaubt: ausser der 

Winterszeit aber er der Registrator oder Durch- 

sehung derselben in loco, wo die Acta ligent, ab- 

zuwar�en schuldig sein. 

Eß solle auch Neunten niemandt, so sich etwan 

aines in ainer Offici oder Parthey Sach, so von 

Raths oder Gerichts wegen in Processu versiert, 

oder auch Wolerkhantnuße, darüber ergangen 

umb Abschri9en, zu sein mehrern Behelff begehren 

8. Vogt wird erlaubt, Do-

kumente und Akten im 

Winter in seine Privat-

wohnung mitzunehmen. 

Ansonsten aber sind die 

Akten vor Ort zu bear-

beiten.  

9. Es ist verboten, ohne 

Genehmigung, Abschrif-

ten von behördlichen 

oder gerichtlichen Doku-

menten anzufer�gen, 

weiterzugeben oder für 

eigene Zwecke zu nut-

zen. 
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wurde, kheine ohne Vorwissen, weder schri9- noch 

mündlich es seye impliciter, oder explicite an- 

vertrauen oder communiciern, auch sich der selbsten 

in khain weiß noch nicht gebrauchen, ainiche Ab- 

schri9en davon, wie etwan von andern vor disem 

mechte beschehen sein, nicht nemmen, weniger zu seinen 

khon9igen Nachricht behalten, oder dero bißhero ge-

brauchten Advoca�ve bei so zuverichten 

habeten Registratur und verlichener Gerichtschrei- 

berey, sovihl müglich, feudemallen? solche 3 Stöllen 

nicht woll zugleich verrichtet werden khünden, ent- 

schlagen. 

Umb weillen ain zeithero die Registratur 

laider in ain zimbliche Disordnung geraden, 

unnd alles bei disen beschwerlichen Zeiten, in deme 

man o9 vill und die besten Sachen einschlagen 

müssen, unter ain ander confundiert unnd 

gelegt worden, alß würdet er Vogt Zechenten 

dahin unfeyrlichen sehen daß er ain schleinigen 

modum zuwider Aufrichtung der Registra- 

tur erfinde, aines vor dem anderen ordentlichen 

separiere die Stöll vorderist, wie sie an den 

Schübladen zufünden observiere die Acta  

10. Weil die Registratur 

in Unordnung gekom-

men ist, soll Vogt sie wie-

der ordnen, die Akten in 

die beschri@eten Schub-

laden einsor�eren und 

zur raschen Auffindbar-

keit ein Inventar anlegen. 
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wie die Namen haben möge, mit Vleiß rubriciere 

darüber ain gebreichiges Inventarium, damit 

ain oder das ander geschwinder zufünden, darüber 

erhalte, und in Summa, daran der ganze Scopy 

liget, ihme durch sein unaußsezliche Embsigkheith, 

ste'gs anwendenten Vleiß, sich die Registratur 

Sachen also von Tag zu Tag bekhant machen thue, 

damit er yedesmals auf Befragen erstlich 

mündliche Außkhun9, zu erforderten Zeiten 

aber, zugleich die Acta selbsten fürderlichist 

beilegen möge. 

Fürnemblichen Ainli@ens ain absonderlichen Cathologum 

oder wie angezogen der fürnembsten Acten 

alß der Privilegien, Freyhaiten, Exemp�onen, 

Original Contract und Accorden halten 

und dessen zwai Exemplar ains bei sich behalten das ander 

aber in der Registratur zu yedesmal mehrer Ver- 

sicherung und Nachricht verlassen, damit sowohl 

er auf Begehren desto gefiegter erscheinen 

khundte, alß auch in Abweßenheit oder Er- 

khranckhung seiner sich ein ers. Mag. durch 

ainen deren darein desto leichter zufinden 

habe. 

11. Für die wich�gsten 

Akten, z. B. die Privile-

gien, Freiheiten, Befrei-

ungen, Originalverträge 

und Übereinkün@e, soll 

er ein eigenes Inventar in 

zwei Exemplaren erstel-

len: eines soll beim Re-

gistrator persönlich, das 

andere in der Registratur 

auSewahrt werden. 
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Unnd weillen ain zeithero die Registratur 

in etwas da und dorthin, wir wier be- 

richtet, thails verlichen, thails sonst abwöckh 

khomben, alß soll er Zwel@ens solche, da 

er etwas von dero ungevehr was sehen, oder 

dasselbe da und dorthin obalieniert oder sonsten 

der Zeit nicht res�tuiert hören mechte, mit 

Hilff eines ers. Mag. oder sein Herrn Burgermai- 

sters widerumben dahin zubringen, oder wenigst 

anzuzaigen, sich eusserist bemüehen und angelegen 

sein lassen, und obwollen anfangs im anderten 

Puncto sovihl angezogen, daß neben dem 

Vleiß, vorderist und vor allem ain treue Ver- 

schwigenheit erfordert werde, so hat doch er 

Vogt Dreizehentens, nichtlich zuerachten, 

daß sich solche Verschwigenheit nicht nur im wehr- 

endten Diennst verstehe, sondern er auch zu sol- 

cher Verschwigenheit nach Entlassung dessen, 

und so er sich umb andere bewerben wurde, 

unter eben disem Iurament, mit welchen er 

in würckhlicher Bedienung verho9, obligiert 

und verbunden seye. 

Derentgegen und für solch sein Bedienung, Müehe-  

12. Die bisher verliehe-

nen und zum Teil ent-

wendeten Akten soll 

Vogt mit Hilfe des Ma-

gistrats oder Bürgermeis-

ters versuchen einzutrei-

ben. 

13. Die Verschwiegenheit 

des Registrators Vogt be-

zieht sich nicht nur auf 

seine Dienstzeit, sondern 

gilt auch nach seiner Ent-

lassung. 
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walt und Verrichtungen, will ein ehrs. Mag. 

Vierzehentens, ihme mehrbesagten Vogten 

jährlichen, sovihl die Registratur betreffen 

thue�, für ain gewisse Besoldung Ainhundert 

und Vierzig Gulden etc. von dato den ersten 

Novembris instehenten Sechzehen Hundertachtund 

Dreissigisten Jahrs anfangent, hiemit von Quarthal 

zu Quartall zubezallen hiemit gewilligt zue- 

gesagt und versprochen haben, darauf er sich 

auch sowohl, alß wier unnß auch seinen Vleiß, 

Treu, und Verschwigenheit getrösten, gwißlichen 

und unfälbarlichen zuverlassen wais. 

Damit aber endlichen Gm. Sta� desto mehrers 

seiner Verrichtung und Verbleibenheit versichert, 

alß würdet er sich erstlichen und vor Antret- 

tung dieser Stöll oder Bedienung des Burgerrechts 

fähig zumachen wissen, und dann über diße 

wenig verfaste Puncta, weillen alhero nicht 

alles außzuwerffen, und man ohne das den 

Zuversicht lebt, es werde alles das was Zubefür- 

derung Gm. Sta� Nuz und Wolfahrt gedeuet, 

auch sonsten zu wider Aufrichtung ainer be- 

stendigen Registratur gehörig, bestens be- 

14. Die Entlohnung Vogts 

für seine Tä�gkeit in der 

Registratur wird bei jähr-

lich 140 Gulden liegen. 

Sein Dienst beginnt mit 

1. November 1638 und 

der Lohn wird quartals-

mäßig ausbezahlt. 

Vor Antri� seiner Stelle 

muss Vogt das Bürger-

recht nachweisen und ei-

nen Eid über die ange-

führten Punkte leisten. 
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obachten, ain aufgesezt no�wendig erfordertes 

Juramentum zulaisten ihme nit zuwider sein lassen.  

Zu wahrem Uhrkhundt dessen, seindt dieser In- 

struc�on zwai gleich lau�endt Inventari auf- 

gesezt, und mit Gm. Sta� clienern Secret 

Insigl verfer'gt, aines bei Gm. Sta� be- 

halten, dem Vogten als Registratori das 

ander zu Handlungen seiner No�ur9 ange- 

hendigt worden. Geben Steyr, den ersten 

November Ao. 1638tn.  
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Instruc�on 

auf Herrn Leonhardt 

Vogten p. Registratori 

den 11. 9bris 1638. 


